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1. EINLEITUNG
Früher gab es sehr viele Dampfkesselexplosionen mit schrecklichen Schäden und zahl-
reichen Toten. Aktuell gibt es kaum noch Opfer, weil einerseits die TÜV-geprüften Dampf-
kessel sicherer und andererseits die Betriebswärter kompetenter geworden sind. Dennoch 
bleibt die gesetzliche Forderung weiterhin bestehen, dass Dampfkessel nur von gut ausge-
bildeten bzw. geprüften Dampfkesselwärtern bedient werden dürfen. Und das ist auch gut 
so, weil die Anforderungen mannigfaltiger geworden sind:

• Rechtssicherheit
• Schadensvermeidung
• Leistungsverbesserung
• Verfügbarkeitserhöhung
• Betriebskostenreduktion
• Lebensdauerverlängerung
• Wirtschaftlichkeitssteigerung.

Deshalb bildet die TÜV AUSTRIA Akademie seit jeher Dampfkesselwärter mit Verantwor-
tung aus und schult ausschließlich mit Kesselprüfern aus der Praxis und anhand vieler 
Praxisbeispiele in den Disziplinen:

• Gesetzliche Grundlagen
• Arbeitnehmer/innenschutz und Gefahrenverhütung
• Technische und physikalische Grundlagen
• Wärmelehre – Wärmetechnik
• Aufbau und Funktionsweise von Dampfkesseln
• Verbrennung
• Wasseraufbereitung in Dampfkesselanlagen
• Dampfkesselbetrieb.

1.1 Wie nutze ich dieses Buch?

Dieses Skriptum begleitet Sie auf Ihrem Weg durch die Ausbildung zum/r Dampfkesselwär-
ter/in und ist entsprechend den Lehrinhalten aufgebaut. Es dient aber nicht nur als Ausbil-
dungsunterlage, sondern auch als Nachschlagewerk.

Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst.

Jedes Kapitel wird mit prüfungsrelevanten Fragen zur Selbstkontrolle abgeschlossen.

!!
??
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1.2 Die Autoren

Ing. Horst Nischelbitzer, DI Leo Kortisch, Ing. Ludwig Christian, Ing. Rainer Kinsperger, Ing. Klaus Jürgen Hofer, 
MBA, DI (FH) Horst Muster und Ing. Thomas Höpperger – TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, Geschäftsfeld In-
dustry & Energy; unterstützt durch Peter Exenberger, Rudolf Popp; im Bild mit Sabine Redlich, BA, TÜV AUSTRIA 
Akademie – Programmverantwortung

Die Mitglieder des Autorenteams sind sowohl als Druckgeräteinspektoren im Auftrag des 
TÜV  AUSTRIA an zahlreichen Dampfkesselanlagen in ganz Österreich sowie als  Referenten 
der TÜV  AUSTRIA Akademie im Einsatz. Die umfangreiche Überwachungs- und Schulungs-
tätigkeit sichert ihnen den besten Zugang zu den neuesten Erkenntnissen des Betriebs 
solcher Anlagen.
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2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

2.1 A llgemein

Wenn die verschiedenen Normen einer Rechtsgemeinschaft eine „Rechtsordnung“ bilden 
sollen, müssen sie in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Deshalb wird die Rechts-
ordnung in einzelne Stufen gegliedert.

2.2 Stufenaufbau der österreichischen Rechtsordnung

Die Norm der „niedrigeren“ Stufe muss jeweils durch die „höhere“ Norm gedeckt sein. Sie 
darf nicht in Widerspruch zur höheren stehen und muss auf der Grundlage der höheren 
Norm zustande gekommen sein. So kann z. B. eine Norm „höherer“ Stufe eine Norm „nied-
rigerer“ Stufe außer Kraft setzen, aber nicht umgekehrt.

Verfassungsrecht

LandesrechtBundesrecht

Verwaltungsrecht
daraus ergeben sich dann

Ermächtigungen für
Verordnungen und Erlässe

Baurecht
Raumordnungsrecht

Zivilrecht
Strafrecht

Stufenaufbau der österreichischen Rechtsordnung (TÜV AUSTRIA Akademie / lucdesign)

Grundlage für die Rechtsordnung eines Staates ist die Verfassung, wie z. B. Grund- und 
Freiheitsrechte, Bundes- und Landesverfassungsgesetze.

Verfassungsgesetze benötigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat, wobei die Hälfte 
der Nationalräte anwesend sein muss.

Die sogenannten „einfachen Gesetze“ dürfen nicht in Widerspruch zur Verfassung sein. Für 
ein einfaches Bundesgesetz benötigt man eine absolute Mehrheit (50 % plus 1 Stimme) 
und es müssen mind. ein Drittel der Abgeordneten (61 von 183) anwesend sein.

Verordnungen und Erlässe dürfen nur vom zuständigen Ministerium aufgrund einer im Ge-
setz angeführten Durchführungsermächtigung erlassen werden.

Alle diese Normen bilden die Grundlage für das individuelle Recht, nämlich Urteile und Be-
schlüsse von Gerichten und die Bescheide von den Verwaltungsbehörden. Sie sind Einzel-
fallentscheidungen und gelten nur für die in der Entscheidung angeführte Person.
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Entscheidungen

Zivilrecht, Strafrecht

Bescheid

Mandat,
Strafverfügung,

Organstrafverfügung
usw.

Verwaltungsrecht

Urteil, Beschluss,
Verfügung usw.

Individuelles Recht (TÜV AUSTRIA Akademie / lucdesign)

2.3 EU-Recht

Das EU-Gemeinschaftsrecht beinhaltet alle Gesetze und Bestimmungen der Europäischen 
Union.

2.3.1 EU-Verordnung

Verordnungen sind diejenigen Rechtsakte, welche allgemeine Geltung haben, in allen ihren 
Teilen verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Sie müssen von den 
EU-Mitgliedstaaten nicht in nationales Recht umgesetzt werden (Durchgriffswirkung).

Durch die Durchgriffswirkung unterscheiden sich die Verordnungen von den Richtlinien.

2.3.2 EU-Richtlinien

EU-Richtlinien müssen in nationales Recht umgesetzt bzw. übernommen werden. Richtlini-
en haben keine unmittelbare Geltung in einem Mitgliedstaat, können jedoch unter bestimm-
ten Voraussetzungen unmittelbar anwendbar sein (Unmittelbare Anwendbarkeit). Es bleibt 
den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, wie sie die Richtlinien umsetzen. Sie haben also 
bei der Umsetzung der Richtlinie einen gewissen Spielraum.

2.4 Nor men

Normen sind technisch relevante Spezifi kationen, haben aber für sich allein noch keine di-
rekte rechtliche Relevanz. Ausnahmen bilden jene Normen, die direkt in den Gesetzesrang 
gehoben werden, in Österreich z. B. die ÖNORM M 7323 = Druckbehälteraufstellungsver-
ordnung.
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Europäische Normen erhalten z. B. rechtliche Relevanz durch eine Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU (harmonisierte Normen). Mittels einer solchen Veröffentlichung kann eine 
Norm die sogenannte Vermutungswirkung erlangen. Diese Vermutungswirkung besagt, 
dass ein Hersteller davon ausgehen kann, dass die Anforderungen der zugehörigen Richtli-
nie (PED) dann erfüllt sind, wenn er die Vorgaben der Norm erfüllt. Die Vermutungswirkung 
bescheinigt also quasi korrektes Verhalten.

Eine harmonisierte Norm gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ist 
eine europäische Norm, die auf der Grundlage eines Auftrags der Kommission zur Durch-
führung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union angenommen wurde, z. B.

• EN 13480: Metallisch industrieller Rohrleitungsbau
• EN 12952: Wasserrohrkessel
• EN 12953: Großwasserraumkessel

2.5 Gesetze und Verordnungen

2.5.1 Druckgerätegesetz (BGBl. Nr. 161/2015)

Das Druckgerätegesetz ist ein Bundesgesetz mit den sicherheitstechnischen Maßnahmen 
für Dampfkessel, Druckgeräte, Druckbehälter, Rohrleitungen usw. Das Druckgerätegesetz 
ist ab April 2016 gültig und ersetzt das Kesselgesetz (BGBl. I Nr. 211/1992).

Allgemeine Bestimmungen

 § 1 Ziel des Gesetzes

Sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen für druckführende Geräte zum 
Schutz von Leben und Gesundheit von Personen sowie von Sachgütern. Bei Dampfkes-
seln ist weiters auf die optimale Energienutzung Bedacht zu nehmen.

Sicherungsmaßnahmen sind festgelegt für:

• Dampfkessel
• Baugruppen (funktionale Einheit)
• Behälter
• Rohrleitungen
• Versandbehälter (in der Versandbehälterverordnung geregelt + ADR + RID)
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Schäden durch Kesselexplosionen (ORF Steiermark, 2012; FF Pinkafeld, 1996)

 § 2 Begriffsbestimmungen

Dampfkessel: eine Baugruppe, die überhitzungsgefährdete und nicht überhitzungs-
gefährdete Behälter oder Rohre oder deren Kombination einschließlich deren Ausrüs-
tung enthält und die befeuert oder anderweitig beheizt wird und den Zweck hat,

a. Wasserdampf von höherem als dem atmosphärischen Druck oder
b. Wasser von einer 110 °C übersteigenden Temperatur (Heißwasserkessel) zum 

Zwecke der Verwendung außerhalb dieser Anordnung

zu erzeugen. Zum Dampfkessel zählen auch im Rauchgasstrom liegende Überhitzer, 
Rückkühler sowie deren Ausrüstung.

Dampfkessel (Bosch Industriekessel GmbH)

 § 2 Begriffsbestimmungen

!!
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Behälter: ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck stehenden 
Fluiden ausgelegt und gebaut ist, einschließlich der direkt angebrachten Teile bis hin zur 
Vorrichtung für den Anschluss an andere Geräte. Ein Behälter kann mehrere Druckräume 
aufweisen.

Druckbehälter (TÜV AUSTRIA)

Rohrleitungen: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU zur Durchleitung von Fluiden bestimm-
te Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein Drucksystem miteinander verbunden sind. 
Zu Rohrleitungen zählen insbesondere Rohre oder Rohrsysteme, Rohrformteile, Fittings, 
Ausdehnungsstücke, Schlauchleitungen oder ggf. andere druckhaltende Teile.

Rohrleitungen (TÜV AUSTRIA)

Druckgeräte: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungs-
teile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrüstungsteile, ggf. einschließlich an 
drucktragenden Teilen angebrachter Elemente, wie z. B. Flansche, Stutzen, Kupplungen, 
Trageelemente, Armaturen (§ 2 Abs. 1, Ziffer 3 Druckgerätegesetz BGBl I Nr.: 161/2015).

Baugruppen: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU mehrere Druckgeräte, die von einem 
Hersteller zu einer zusammenhängenden funktionalen Einheit verbunden werden.
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Baugruppe (Bosch Industriekessel GmbH)

 § 3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Druckgerätegesetzes richtet sich gem. Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU. Diese Richtlinie 2014/68/EU gilt für die Auslegung, Fertigung und Konformi-
tätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen mit einem maximal zulässigen Druck 
(PS) von über 0,5 bar (Art. 1, PED 2014/68/EU), für befeuerte oder anderweitig beheizte 
Druckgeräte mit Überhitzungsrisiko zur Erzeugung von Dampf oder Heißwasser mit einer 
Temperatur von > 110 °C und einem Volumen > 2 Liter sowie alle Schnellkochtöpfe.

Das Druckgerätegesetz ist in Österreich die oberste gesetzliche Grundlage.

Beschaffenheit und Inverkehrbringen

 § 4 Wesentliche Sicherheitsanforderungen für die 
Beschaffenheit und Konformitätsbewertung

Druckführende Geräte müssen so ausgelegt, hergestellt, überprüft und ggf. ausgerüstet 
und installiert sein, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist, wenn sie im Einklang mit den 
Angaben des Herstellers oder unter nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Bedin-
gungen in Betrieb genommen werden

!!
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Der Hersteller muss eine Risiko- und Gefahrenanalyse vornehmen. Die Übereinstimmung 
druckführender Geräte mit den Harmonisierungsrechtsvorschriften (Druckgerätericht-
linie, Maschinenrichtlinie usw.) der Europäischen Union ist mittels der dort angeführten 
Konformitätsbewertungsverfahren nachzuweisen.

Konformitätsbewertungsverfahren: Nachweis der Übereinstimmung des druckführenden 
Gerätes mit den Harmonisierungsvorschriften der EU.

Konformitätsvermutung: gilt, wenn das druckführende Gerät in Übereinstimmung mit 
den im Amtsblatt der europäischen Union veröffentlichten harmonisierten Normen gefertigt 
wurde (inkl. Rohrleitungen, Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende 
Ausrüstungsteile, ggf. einschließlich der als drucktragende Teile angebrachten Elemente, 
wie z. B. Flansche, Stutzen).

 § 5 Konformitätsbewertungsverfahren für das Inverkehrbringen

Jedes druckführende Gerät muss einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen 
werden. Die Prüf-, Inspektions-, und Zertifizierungsaufgaben werden vom Hersteller und 
der Konformitätsbewertungsstelle festgelegt und sind abhängig von Volumen, Nenndurch-
messer und Druck des Gerätes.

• Konformitätserklärung
• Kennzeichnung und Anbringen des -Zeichens
• Inverkehrbringungsregelungen für Österreich

 § 8 Verordnungsermächtigung

Ermächtigung der zuständigen Minister, Regelungen dieses Gesetze bezüglich Beschaf-
fenheit und Inverkehrbringung durch eine Verordnung genauer zu bestimmen (z. B. Duale 
Druckgeräteverordnung DDGVO)

 § 9 Hersteller

regelt die Vorrausetzungen für:

• Herstellung
• Kennzeichnung (siehe Kapitel Kenngrößen des Dampfkessels): Fabriksschild mit Serien-

nummer, Name des Herstellers, wesentlichen Leistungsparametern
• Inverkehrbringung
• Aufbewahrungspflichten für die Unterlagen, Vorlagepflichten gegenüber Behörden (auf 

Verlangen)
• Betriebsanleitung (in deutscher Sprache) und Sicherheitsinformationen
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 § 13 Eigentümer

Eigentümer ist jede natürliche oder juristische Person, die das Eigentumsrecht an druckfüh-
renden Geräten hat. Der Eigentümer darf druckführende Geräte, die seiner Meinung nach 
nicht den Gesetzen entsprechen, nicht auf dem Markt bereitstellen bzw. betreiben, bevor 
ihre Konformität hergestellt ist.

Wenn das druckführende Gerät nicht den Gesetzen entspricht bzw. bei Schadensfäl-
len hat der Eigentümer die mit der wiederkehrenden Untersuchung beauftragte be-
nannte Stelle zu informieren, im Schadenfall auch zusätzlich die Marktaufsicht.

 § 14 Betreiber

Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die druckführende Geräte verwendet 
(§ 2 Abs. 1, Ziffer 23 Druckgerätegesetz, BGBl I Nr.: 161/2015).

Der Betreiber darf nur druckführende Geräte betreiben, die den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen.

Druckführende Geräte sind entsprechend der Betriebsanleitung zu betreiben, zu war-
ten und ggf. periodisch zu kontrollieren.

Zusätzlich hat er folgende Aufgaben und Verpfl ichtungen:

• Ergeben sich während des Betriebes die Sicherheit beeinträchtigende Mängel, ist unver-
züglich für geeignete Sicherungsmaßnahmen zu sorgen und, falls erforderlich, das mangel-
hafte druckführende Gerät außer Betrieb zu nehmen (siehe auch: Rechte und Pfl ichten des 
Dampfkesselwärters).

Ist ein druckführendes Gerät nicht ausreichend sicher für den Betrieb oder tritt an 
einem druckführenden Gerät ein Schadensereignis ein, hat der Betreiber den Eigentü-
mer zu unterrichten.

• Der Betreiber hat die Überwachung der druckführenden Geräte nach den jeweils zutreffen-
den Rechtsvorschriften oder nach zu diesem Gesetz erlassenen Verordnungen zu veran-
lassen.

• Ist die Überwachung der druckführenden Geräte vorgeschrieben, so hat der Betreiber die 
druckführenden Geräte sachgemäß für die Durchführung der Überwachung vorzubereiten, 
damit sie möglichst unbehindert und ohne Gefährdung des Prüfpersonals oder anderer 
Personen durchgeführt werden können. Nach einer Druckprüfung hat er für das sachge-
rechte Absenken des Druckes zu sorgen.

!!

!!

!!
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 § 46 Aufstellung von druckführenden Geräten mit hohem Gefahrenpotenzial

regelt die allgemeine Aufstellung von Druckgeräten, nähere Bestimmungen erfolgen durch 
den Minister durch Verordnung, z. B. Druckgeräteaufstellungsverordnung, ABV, ABD-V etc.

 § 47 Druckprüfung

Druckprüfungen sind in der Regel hydrostatisch durchzuführen. Sie dürfen, unabhängig 
vom Gefahrenpotenzial, nur mit Zustimmung der Konformitätsbewertungs- oder Inspek-
tionsstelle mit einem anderen Medium als Wasser bzw. mit verdichteten Gasen erfolgen, 
wenn entsprechende zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. zerstörungsfreie Prüfungen oder 
andere geeignete Verfahren, durchgeführt werden. Zusätzlich muss gewährleistet sein, 
dass es zu keiner Gefährdung von Leben, der Gesundheit oder fremden Eigentums kommt.

Ausgenommen davon sind Rohrleitungen mit niedrigem Gefahrenpotenzial, z. B. ÖVGW 
Richtlinien.

Die Durchführung der Druckprüfung mit hohem Gefahrenpotenzial darf nur durch geeigne-
tes Personal vorgenommen werden. Zusätzlich ist eine Risikoanalyse erforderlich und das 
Ergebnis ist zu dokumentieren.

Sind bei Druckprüfungen Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb der 
Verfügungsgewalt von Eigentümer oder Betreiber liegen, muss die Behörde (Bezirks-
hauptmannschaft, Magistrat) eingeschaltet werden.

 § 48 Inbetriebnahme von druckführenden Geräten mit hohem Gefahrenpotenzial

Sobald alle Dokumentationen und Kennzeichnungen vorliegen, kann die Aufstellung gemäß 
§ 46 Druckgerätegesetz oder einer Verordnung erfolgen, anschließend darf nach einem 
Probebetrieb und der ersten Betriebsprüfung das druckführende Gerät mit hohem Ge-
fahrenpotenzial in Betrieb genommen werden.

 § 50 Erste Betriebsprüfung

Druckführende Geräte sind unmittelbar nach Beginn des probeweisen Betriebes einer 
ersten Betriebsprüfung zu unterziehen.

Die erste Betriebsprüfung ist in Abhängigkeit von dem Gefahrenpotenzial des druckfüh-
renden Gerätes auf Veranlassung des Betreibers von einer Inspektionsstelle für die 
Betriebsphase gemäß § 19 bei druckführenden Geräten mit hohem Gefahrenpotenzial oder 
einer sachkundigen Person bei druckführenden Geräten mit niedrigem Gefahrenpoten-
zial durchzuführen.

!!
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 § 51 Reparatur und Änderung

Von einer Reparatur spricht man dann, wenn das Gerät präventiv oder weil es den 
Sicher heitsbestimmungen dieses Gesetzes und der zugehörigen Verordnung nicht mehr 
entspricht oder nicht mehr sicher betrieben werden kann, durch die Anwendung techno-
logischer Verfahren, z. B. Schweißen, Ersatz von Komponenten oder Materialien, wieder 
gesetzesgemäß instandgesetzt wird, sodass es bis zur nächsten fälligen inneren wieder-
kehrenden Untersuchung sicher betrieben werden kann (z. B. Austausch des Korbbogen-
bodens, eines Stutzens usw.). Die Hauptparameter des Druckgerätes (Volumen, Druck 
usw.) bleiben dabei gleich.

Von einer Änderung spricht man dann, wenn die Hauptparameter derart verändert werden 
(z. B. anderes Medium; Veränderung des Volumes durch z. B. Anschweißen von Stutzen an 
den Behälter), dass das druckführende Gerät nicht mehr der ursprünglichen vollständigen 
Konformitätsbewertung entspricht. Solche druckführenden Geräte sind als neue Erzeug-
nisse anzusehen und es ist ein Konformitätsbewertungsverfahren für das Inverkehrbringen 
durchzuführen. Dies ist von Fall zu Fall separat zu beurteilen.

Diese Reparaturen und Änderungen dürfen nur durchgeführt werden von

• einem Betrieb, der die gesetzlichen Voraussetzungen zur Herstellung von entsprechenden 
druckführenden Geräten erfüllt

• einem Betrieb, sofern er für die Durchführung der betreffenden Reparaturen und Änderun-
gen ausreichend kompetent ist und insbesondere über entsprechende Zulassungen von 
Arbeitsverfahren und Personal verfügt.

• Zerstörungsfreie Prüfungen dürfen nur von dafür akkreditierten Instituten durchgeführt 
werden.

Inspektionen von Reparaturen und Änderungen an druckführenden Geräten mit hohem 
Gefahrenpotenzial sind von der zuständigen Inspektionsstelle für die Betriebsphase unter 
Beiziehung einer Konformitätsbewertungsstelle für das Inverkehrbringen, deren Akkreditie-
rung die Konformitätsbewertung von Entwurf und Fertigung der betreffenden druckführen-
den Geräte einschließt, durchzuführen.

 § 52 Verordnungsermächtigung

• Duale Druckgeräteverordnung (DDGVO)
• Druckgeräteüberwachungsverordnung (DGÜW-V)
• Verordnung über die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln (ABV)
• Automatisierter Betrieb von Dampfkesseln (ABD-V)




